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DOKUMENTATION DOCUMENTATION DOCUMENTAZIONE

Ziviischutz im Völkerrecht
Kennzeichnung des Zivilschutzes

ve. Nachdem wir in der Oktoberausgabe

1981 die den Zivilschutz
betreffenden Artikel des Zusatzprotokolls I
zu den Genfer Abkommen vom 12.
August 1949 über den Schutz der
Opfer internationaler bewaffneter
Konflikte vorgestellt haben, befasst
sich der nachfolgende Artikel mit der
für die völkerrechtliche Anerkennung
notwendigen Kennzeichnung des
Zivilschutzpersonals.

In Artikel 66 des Protokolls I ist
festgehalten, dass jede am Konflikt
beteiligte Partei bemüht ist, sicherzustellen,

dass ihre Zivilschutzorganisationen,
deren Personal, Gebäude und

Material erkennbar sind, solange sie
ausschliesslich zur Wahrnehmung von
Zivilschutzaufgaben eingesetzt sind.
Schutzbauten, die der Zivilbevölkerung

zur Verfügung stehen, sollen in
ähnlicher Weise erkennbar sein. Ein
weiterer Abschnitt bestimmt, dass jede

am Konflikt beteiligte Partei
bemüht ist, Methoden und Verfahren
einzuführen und anzuwenden, die das
Erkennen ziviler Schutzbauten sowie
des Personals, der Gebäude und des
Materials des Zivilschutzes ermögli¬

chen, welche das internationale
Schutzzeichen des Zivilschutzes
tragen. Weiter steht in diesem Artikel:
«In besetzten Gebieten und in Gebieten,

in denen tatsächlich oder
voraussichtlich Kampfhandlungen stattfinden,

soll das Zivilschutzpersonal des
Zivilschutzes durch das internationale
Schutzzeichen des Zivilschutzes und
durch einen Ausweis, der seinen Status

bescheinigt, erkennbar sein. Im
Abschnitt 4 dieses Artikels wird
schliesslich festgehalten: «Das
internationale Schutzzeichen des
Zivilschutzes besteht aus einem gleichseitigen

blauen Dreieck auf orangefarbenem
Grund, das zum Schutz von

Zivilschutzorganisationen, ihres Personals,
ihrer Gebäude und ihres Materials
oder zum Schutz ziviler Schutzbauten
verwendet wird.»
In einem Anhang dieser Bestimmungen

wird sodann ein Muster eines
Ausweises für das Zivilschutzpersonal
gezeigt (siehe Abbildung). Auch das
blaue Dreieck auf orangefarbenem
Grund ist in diesem Anhang zu
finden. Wenn sich das blaue Dreieck - so
die Empfehlung - auf einer Fahne,
einer Armbinde oder einer Brust¬

bzw. Rückenmarkierung befindet, soll
diese den orangefarbenen Grund
bilden. Im weiteren muss die Spitze des
Dreiecks senkrecht nach oben zeigen,
und keine Spitze darf bis zum Rand
des orangefarbenen Grundes reichen.
Das internationale Schutzzeichen
muss eine den Umständen angemessene

Grösse besitzen. Das Zeichen wird
nach Möglichkeit auf einer glatten
Fläche oder auf Fahnen angebracht,
die nach möglichst allen Seiten und
möglichst weithin sichtbar sind.
Vorbehaltlich der Anweisungen der
zuständigen Behörde hat das
Zivilschutzpersonal nach Möglichkeit eine
mit dem internationalen Schutzzeichen

versehene Kopfbedeckung und
Kleidung zu tragen. Bei Nacht oder
beschränkter Sicht kann das Zeichen
erleuchtet oder angestrahlt werden; es

kann auch aus Material bestehen, das
seine Erkennung durch technische
Hilfsmittel ermöglicht.

In Artikel 67 des Protokolls I wird
ausdrücklich festgelegt, dass Angehörige

der Streitkräfte und militärische
Einheiten, die den Zivilschutz-Organisationen

zugeteilt sind, nur geschont
und geschützt werden, wenn das
Personal sich deutlich von anderen
Angehörigen der Streitkräfte durch auffälliges

Tragen des ausreichend grossen
internationalen Schutzzeichens des
Zivilschutzes unterscheidet und wenn es

den Ausweis besitzt, der beschrieben
wurde.
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Der Inhaber dieses Ausweises steh! unrer dem Schutz
der Genfer Abkommen vom 12. August 1949 und des

Zusarzprotokolls zu den Genfer Abkommen vom 12.

August 1949 über den Schutz der Opfer internationaler
bewaffneter Konflikte (Protokoll I) in seiner Eigenschaft
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